Wärmepumpentarif - ja oder nein
Wer mit einer Wärmepumpe heizt, kann unter bestimmten Voraussetzungen zwischen Heizstrom und Haushaltsstrom wählen. 

1. Betrieb mit Heizstrom 
     ist gewöhnlich günstiger als Haushaltsstrom, aber dabei ist zu beachten: 
· Die Wärmepumpe muss steuerbar sein, prüfen (seit 2024 haben das neu eingebaute WP immer) und einen eigenen Stromzähler haben (mit NT und HT- Laufwerk)
· Ein separater Stromtarif für die Wärmepumpe lohnt sich aber derzeit nicht wenn der Heizstrom- Verbrauch unter 2.500 kWh ist oder über Solar und Speicher versorgt wird. 
2. Betrieb mit Haushaltsstrom
    Über die seit 2024 gültige Alternative kann man einen pauschalen Rabatt von rund 
    150 Euro pro Jahr bekommen. (Teil der Stromrechnung).
Was macht Wärmestrom günstiger? 
Auf Wärmepumpenstrom fallen geringere Gebühren an
· Reduziertes Netzentgelt für Wärmestrom. Seit 2024 ist geregelt, dass es künftig einheitlich 60 Prozent sein soll, denn Wärmepumpen müssen nicht ununterbrochen heizen (können die Wärme zwischenspeichern und ermöglicht somit dem Netzbetreiber, den Stromverbrauch in bestimmen Zeiten zu drosseln) 
· Reduzierte Konzessionsabgabe 
Auf die Konzessionsabgabe gibt die Gemeinde meist einen Rabatt von 1 - 1,5 ct/kWh. (Leider ist das gesetzlich nicht in Stein gemeißelt) 
· Befreiung von der KWKG-Umlage und der Offshore-Netzumlage.
Wenn Die Wärmepumpe an einen eigenen Stromzähler angeschlossen ist, kannst Du beim Netzbetreiber einen Antrag stellen, um diesen Rabatt zu bekommen. 
Lehnt der neue Anbieter die Lieferung von Wärmestrom mit der Begründung ab, dass die Wärmepumpe die Voraussetzungen für vergünstigten Strom gar nicht erfüllt und bietet deshalb einen normalen Stromvertrag an, musst du nachweisen das die Wärmepumpe steuerbar ist und über einen eigenen Stromzähler verfügt. Dieses kann anhand der letzten 
Abrechnung nachgewiesen werden.
